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Bekanntmachungen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Süd, Weißenfels 
 
Amt für Landwirtschaft      Halle/S., d. 15.07.2009 
Flurneuordnung und Forsten Süd 
Sitz:  Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels 
Postanschrift: PF 1655, 06655 Weißenfels 
 
 
Landkreis    Mansfeld-Südharz und Saalekreis 
Flurbereinigungsverfahren  Rothenschirmbach FL 
Verf.-Nr.    611-46 ML0 215 
 
 

 
Öffentliche Bekanntmachung 
Änderungsanordnung Nr. 2 

zum Flurbereinigungsverfahren „Rothenschirmbach FL“ 
Verf.-Nr. 611-46 ML0 215, vom 13.10.2006 

 
Das Verfahrensgebiet wird nach § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) i.d.F. der 
Bekanntmachung vom 16.03.1976 (BGBl. I, S. 546), zuletzt geändert durch Art. 17 JahressteuerG 
2009 vom 19.12.2008 (BGBl. I S. 2794),  wie folgt geändert. 
 
In das Verfahren werden folgende Flurstücke einbezogen: 
 
Gemarkung 
 

Flur Flurstück 

Farnstädt 
 

10 22/1, 23 

 
Die Fläche des geänderten Flurbereinigungsgebietes ist auf der zu dieser Änderungsanordnung 
gehörigen Gebietskarte vom 15.07.2009 orange farbig umrandet. 
Das Verfahrensgebiet umfasst nunmehr eine Fläche von 743,6458 ha. 
 
I. Begründung 
Die Einbeziehung der o.g. Flurstücke in das Verfahrensgebiet ist auf Grund der Realisierung der 
Maßnahmen im Rahmen des Gesamtkonzeptes des Wege- und Gewässerplanes mit 
landschaftspflegerischen Begleitplan nach § 41 FlurbG und somit, um den Zweck des 
Flurbereinigungsverfahrens möglichst vollkommen zu erreichen, erforderlich. 
 
II. Aufforderung zur Anmeldung von unbekannten Rechten 
Die Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich, aber zur Beteiligung am 
Flurbereinigungsverfahren berechtigt sind, werden aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von drei 
Monaten- gerechnet vom ersten Tag dieser Bekanntmachung- beim Amt für Landwirtschaft 
Flurneuordnung und Forsten Süd, Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels - Postanschrift: PF 1655, 
06655 Weißenfels, anzumelden. 
 
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landwirtschaft Flurneuordnung und Forsten Süd 
innerhalb einer von diesem zu setzenden weiteren Frist nachzuweisen. Nach fruchtlosem Ablauf 
der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. 
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Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist angemeldet, oder nachgewiesen, so 
kann das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd die bisherigen Verhandlungen 
und Festsetzungen gelten lassen (§§ 10, 14 und 15 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
Fassung vom 16.03.1976, zuletzt geändert durch Art. 17 JahressteuerG 2009 vom 19. 12. 2008 
(BGBl. I S. 2794). 
 
III. Zeitweilige Einschränkung der Grundstücksnutzung 
 
a) 
In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde nur 
Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschaftsbetrieb gehören. 
Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen, und ähnliche Anlagen dürfen nur mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich verändert oder beseitigt 
werden. 
Sind entgegen diesen Vorschriften Änderungen vorgenommen oder Anlagen hergestellt oder 
beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsverfahren unberücksichtigt bleiben.  
Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand, notfalls mit Zwang wiederherstellen 
lassen, wenn dies der Flurbereinigung dienlich ist. 
 
b) 
Bäume, Beerensträucher, Hopfenstöcke, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden, widrigenfalls muss die 
Flurbereinigungsbehörde Ersatzpflanzungen anordnen. 
 
c) 
Auf den in das Flurbereinigungsverfahren einbezogenen Waldgrundstücken dürfen 
Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung übersteigen, nur mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde vorgenommen werden. Andernfalls kann diese 
anordnen, dass die abgeholzte oder verlichtete Fläche wieder ordnungsgemäß in Bestand zu 
bringen ist. 
 
d) 
Wer den unter a) bis c) genannten Bestimmungen zuwiderhandelt, kann wegen 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße belegt werden. 
 
 
RECHTSBEHELFSBELEHRUNG: 
Gegen diese Änderungsanordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntmachung 
Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Amt für Landwirtschaft Flurneuordnung 
und Forsten Süd, Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen. 
 
Dr. Lüs 
Sachgebietsleiter     (DS) 
 
Die vorstehende Änderungsanordnung mit Gebietskarte liegt in Originalgröße in der 
Verwaltungsgemeinschaft „Weida-Land“, Hauptstraße 43, 06268 Nemsdorf-Göhrendorf sowie im 
Amt für Landwirtschaft Flurneuordnung und Forsten Süd, Außenstelle Halle, Mühlweg 19, 06114 
Halle/Saale, 2 Wochen lang nach seiner Bekanntmachung zur Einsichtnahme für die Beteiligten 
während der Dienststunden aus. 
 
Göhler 
Sachbearbeiterin 
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Flurneuordnungsverfahren Karsdorf/Weinberge 
Verf. Nr./ Akt.Z. 611 /46 BLK 022 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
Mit der 2. Anordnung vom 08.07.2009 wurde das Verfahrensgebiet des 
Flurneuordnungsverfahrens wie folgt geändert: 
 
 
Folgendes Flurstück wurde zugezogen: 
 

Gemarkung Flur Flurstück 

Karsdorf 2 32/1 
 
 
Hiermit ergeht die Aufforderung zur Anmeldung von unbekannten Rechten. 
 
Die Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, aber zur  
Beteiligung am Flurneuordnungsverfahren berechtigt sind, werden aufgefordert, ihre  
Rechte innerhalb von 3 Monaten -gerechnet vom ersten Tag dieser Bekanntmachung- 
beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, Müllnerstraße 59 in  
06667 Weißenfels anzumelden. 
 
Diese Rechte sind auf Verlangen des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung  
und Forsten Süd innerhalb einer, von diesem zu setzenden, weiteren Frist nachzuweisen.  
Nach fruchtlosem Ablauf der Frist ist der Anmeldende nicht mehr zu beteiligen. 
 
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist angemeldet oder  
nachgewiesen, so kann das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd die  
bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen (§§ 10, 14 und 15 des 
Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I,  S.546), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2001 (BGBl. I, S.3987). 
 
 
Weißenfels, d. 14.07.2009 
 
 
                                                                                                 - Dienstsiegel - 
Dr. Hengstmann 
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Bekanntmachung des Amtes für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Süd, Weißenfels – Außenstelle Halle 
 
Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung 
und Forsten Süd 
Müllnerstr. 59, 06667 Weißenfels 
Außenstelle Halle 
Mühlweg 19, 06114 Halle/S. 
Postanschrift: Postfach 110542, 06019 Halle/S 

 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG 
 

Flurbereinigungsverfahren Oechlitz (NBS)      
Verfahrens-Nr.: 61-7 MQ 010 
  

Vorläufige Anordnung  
vom 26.06.2009 

 
I. Vorläufige Anordnung (Besitzentzug) 
 
Zur Bereitstellung von Flächen für den Neubau der Eisenbahnstrecke Erfurt-Leipzig/Halle, 
Planfeststellungsabschnitt 2.3/2.4, Bau-km 57,804 bis 80,474, hier insbesondere für die 
Realisierung des Streckenabschnittes für das Streckenlos 4 wird auf Antrag der DB Netz AG, 
vertreten durch die DB Projektbau GmbH, NL Südost, Projektzentrum Leipzig, Großprojekte, 
Großer Brockhaus 5, 04103 Leipzig (Unternehmensträger) nach § 88 Nr. 3 in Verbindung mit § 36 
Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), 
zuletzt geändert durch Art. 22 des Gesetzes vom 20.12.2007 (BGBl. I S. 3150) Folgendes 
angeordnet: 
 
1. Den Beteiligten (Eigentümern, Pächtern und sonstigen Berechtigten) werden zu dem in Nr. 2 

genannten Zeitpunkt der Besitz und die Nutzung der in Anlage 1 benannten Grundstücke bzw. 
Grundstücksteile entzogen, die im Grunderwerbsverzeichnis und den zugehörigen Karten der 
Planfeststellungsunterlagen des Unternehmensträgers (Anlagen 2 bis 6)  für den  

      Trassenbereich, die Nebenanlagen und die Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bezeichnet sind. 

Die Lage der entzogenen Flächen ergibt sich aus den Karten der Anlagen 2 bis 6, die    
Bestandteil  dieser vorläufigen Anordnung sind. Diese liegen 2 Wochen nach der  
Bekanntmachung in der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Geiseltal“, Sitz: Stadtverwaltung 
Mücheln, Markt 1, 06249 Mücheln; und im Amt für Landwirtschaft , Flurneuordnung und  
Forsten Süd (ALFF), Außenstelle Halle; Mühlweg 19, 06114 Halle  während der allgemeinen 
Dienststunden zur Einsichtnahme für die Beteiligten aus. Der Unternehmensträger kennzeichnet 
die in Anspruch zu nehmenden Flächen in der Örtlichkeit durch Pflöcke. 

 
2. Gemäß § 88 Nr. 3 in Verbindung mit § 36 Abs. 1  FlurbG wird der Unternehmensträger des  

Flurbereinigungsverfahrens ab dem 17.08.2009 in die unter Punkt 1 (Anlagen 1-6) 
aufgeführten Flächen für den oben genannten Zweck in den Besitz eingewiesen. 

 
3.  Der Unternehmensträger hat sicherzustellen, dass die Nutzung der den Beteiligten 
     verbleibenden Flächen durch die Bauarbeiten nicht unterbrochen wird. Hierzu hat der  
     Unternehmensträger die vorhandenen Wege im vorgefundenen und befahrbaren Zustand zu  
     erhalten und die erforderlichen Ersatzwege auf den dafür bereitgestellten Flächen herzustellen  
     und für den land- und forstwirtschaftlichen Verkehr offenzuhalten. 
 
 



    Seite  6                                               Amtsblatt Nr. 16                                      22. Juli  2009 
 
II. Anordnung der sofortigen Vollziehung 
 
Nach § 80 Abs. 2, Satz 1, Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 19.03.1991 (BGBl. I S.686), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2006 
(BGBl. I S. 3316) wird  die sofortige Vollziehung dieser vorläufigen Anordnung zu I. angeordnet. 
 
III. Begründung 
  
Zu I: Bei dem Flurbereinigungsverfahren Oechlitz (NBS) im Landkreis Saalekreis handelt es sich 
um ein Unternehmensflurbereinigungsverfahren nach §§ 87 ff Flurbereinigungsgesetz (FlurbG), 
welches eingeleitet worden ist, um den durch den planfestgestellten Neubau der 
Eisenbahnstrecke Erfurt-Leipzig/Halle entstehenden Landverlust auf einen größeren Kreis von 
Grundstückseigentümern zu verteilen und die durch das Großbauunternehmen der allgemeinen 
Landeskultur drohenden Nachteile zu vermeiden. 
Der Flurbereinigungsbeschluss des Landesverwaltungsamtes Halle vom 12.05.1997 ist 
unanfechtbar. Die Neubaustrecke Erfurt-Leipzig/Halle besitzt eine Schlüsselstellung für das 
Zusammenwachsen der neuen und alten Bundesländer. Sie soll die Wirtschaftszentren in Ost und 
West verbinden und gleichzeitig die Verkehrsinfrastruktur in Mitteleuropa stärken. In die 
Ausbaupläne des europäischen Eisenbahnverkehrs ist das Vorhaben integriert. Die einzelnen 
Baumaßnahmen für die Realisierung der Neubaustrecke sind vom Vorhabensträger in einem 
Rahmenterminplan eingeordnet. Dabei wird der Rahmenterminplan durch die Vorgaben des 
Planfeststellungsbeschlusses, logistische Zwänge und die äußeren Zwänge des Bauablaufes 
geprägt. Die Errichtung des Streckenabschnittes für das Streckenlos 4 ist durch den 
Rahmenterminplan dringend geboten. Der Planfeststellungsbeschluss vom 30.07.1996, zuletzt 
geändert durch den 6. Planänderungsbescheid vom 15.06.2007 ist bestandskräftig. Gegenstand des 
Planfeststellungsbeschlusses ist u.a. die Realisierung des Streckenabschnittes zwischen 
Osterbergtunnel und Saale-Elster-Talbrücke (Streckenlos 4).  

Der Baubeginn für die Realisierung des Streckenabschnittes zwischen Osterbergtunnel und Saale-
Elster-Talbrücke (Streckenlos 4) ist zum 17.08.2009 vorgesehen. Der Unternehmensträger hat am 
28.05.2009 eine vorläufige Anordnung nach §§ 88 Nr. 3 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 FlurbG 
beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten (ALFF) Süd beantragt. Nach §§ 88 Nr. 
3 in Verbindung mit § 36 Abs. 1 FlurbG ist die Flurbereinigungsbehörde ermächtigt, eine vor-
läufige Anordnung zu erlassen und den Unternehmensträger in den Besitz der für die Ausführung 
der geplanten Maßnahmen benötigten Flächen einzuweisen, wenn es aus dringenden Gründen 
geboten ist. Zur Realisierung des vorgesehenen Bauablaufes ist die Entziehung von Besitz und 
Nutzung aus o.g. Gründen erforderlich. Der Vorstand der Teilnehmergemeinschaft dieses 
Verfahrens ist gehört worden. 
 

Zu II. Die sofortige Vollziehung dieser vorläufigen Anordnung liegt im besonderen öffentlichen 
Interesse. Die Einhaltung des vorgegebenen Bauzeitplanes ist geboten, um in einem auf die 
gesamte Strecke abgestimmten Bauablauf den Bau der Neubaustrecke wirtschaftlich sinnvoll und 
umweltfreundlich zu erreichen. Die Neubaustrecke ist nach dem 
Bundesschienenwegeausbaugesetz und dem Bundesverkehrswegeplan als vordringlicher Bedarf zu 
planen und zu bauen. Sie besitzt eine Schlüsselstellung für das Zusammenwachsen der neuen und 
alten Bundesländer. Es sollen damit wichtige Wirtschaftszentren verbunden werden.  

Der im öffentlichen Interesse liegende Bau der Neubaustrecke und die damit verbundenen Vorteile 
für die Landesentwicklung der beteiligten Bundesländer darf nicht verzögert werden. Der 
Planfeststellungsbeschluss ist bestandskräftig und gemäß § 20 Abs. 5 S.1 Allgemeines 
Eisenbahngesetz (AEG) sofort vollziehbar.  
 
Um die Realisierung der Neubaustrecke gewährleisten zu können, muss die Sicherung für diese 
Maßnahme über das Flurbereinigungsverfahren sofort aufgenommen werden, um: 
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1. Planung, Vorbereitung und Durchführung der erforderlichen Maßnahmen rechtzeitig 
veranlassen zu können, 

2. die Bauarbeiten für das Unternehmen nicht zu verzögern, 
3. Nutzungskonflikte schon während der Bauphase zu entschärfen und widersprüchliche 

Interessen zu harmonisieren, 
4. die durch den Bau der Neubaustrecke entstehenden Schäden an Grundstücken und 

gemeinschaftlichen und öffentlichen Anlagen von den Beteiligten im möglichen Umfang 
abzuwenden, 

5. die Vorteile von Besitz und Nutzungsregelungen den Eigentümern und Bewirtschaftern der 
betroffenen Grundstücke so schnell wie möglich zu verschaffen. 

 
Somit überwiegt das öffentliche Interesse und das gemeinschaftliche Interesse aller Beteiligten an 
der sofortigen Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens grundlegend gegenüber dem 
möglichen privaten Interesse einzelner Beteiligter gegen die Anordnung der sofortigen 
Vollziehung. 
 
Da Schäden bzw. Nachteile nur im Flurbereinigungsverfahren unter Berücksichtigung der 
gegeneinander abzuwägenden Interessen der Beteiligten gemindert bzw. durch Neugestaltung 
beseitigt werden können und dies sofort und weiterhin baubegleitend zum Fortgang des Neubaues 
der Eisenbahnstrecke geschehen muss, ist nach all dem die sofortige Vollziehung dieser 
vorläufigen Anordnung geboten, um damit die aufschiebende Wirkung etwa eingelegter 
Rechtsbehelfe aufzuheben. 

IV. Geldabfindungen und Nutzungsentschädigungen 
 
Die Festsetzung der Höhe der Entschädigung in Geld gemäß § 88 Nr. 3, Satz 3 und 4 FlurbG, für 
die Nachteile, die den Beteiligten infolge dieser vorläufigen Anordnung entstanden sind, ergeht als 
gesonderter Bescheid. Nach § 88 Nr. 3 i.V.m. § 36 Abs. 1 FlurbG ist die Flurbereinigungsbehörde 
berechtigt, die Entschädigung durch gesonderten Verwaltungsakt festzusetzen. 
Entstehen durch den Besitz- und Nutzungsentzug für einzelne betroffene Bewirtschafter besondere 
Nachteile oder Härten, so sind diese bis zum 25.09.2009 beim ALFF Süd, Außenstelle Halle 
anzuzeigen und zu begründen. Gegebenenfalls wird dann in begründeten Fällen eine 
Sonderentschädigung gewährt. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen die vorläufige Anordnung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder 
zur Niederschrift Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, 
Müllnerstr. 59, 06667 Weißenfels erhoben werden. 
Gegen die Anordnung der sofortigen Vollziehung kann beim Oberverwaltungsgericht für das Land 
Sachsen-Anhalt die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung des Widerspruchs innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Geschäftsstelle beantragt 
werden. 
 
Im Auftrag 
 
Dr. Lüs     (DS) 
 
Hinweis 
Die vorläufige Anordnung einschließlich ihrer Anlagen liegt 2 Wochen nach der Bekanntmachung 
in der Verwaltungsgemeinschaft „Oberes Geiseltal“, Sitz: Stadtverwaltung Mücheln 
Markt 1, 06249 Mücheln und im Amt für Landwirtschaft , Flurneuordnung und Forsten Süd, 
Außenstelle Halle Mühlweg 19, 06114 Halle während der allgemeinen Dienststunden zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten aus. 
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Bekanntmachung des Landesamtes für Geologie und Bergwesen  
Sachsen-Anhalt 
 
Landesamt für Geologie und Bergwesen 

Köthener Straße 38 

06118 Halle  

 

Gemäß § 1 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (VwVfG LSA) i. V.  
m. § 74 Abs. 4 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) wird bekannt gegeben: 
 
Der Plan für das Vorhaben „Erweiterung des Industriekraftwerkes Amsdorf, Neubau 
Dampferzeuger 6“ der ROMONTA GmbH wird gemäß § 52 Abs. 2a in Verbindung mit §§ 57a 
und 57b Bundesberggesetz (BBergG) und §§ 72 bis 74 VwVfG LSA mit Auflagen festgestellt. 
 
Gegen diesen Planfeststellungsbeschluss kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage 
erhoben werden. Die Klage ist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten bei 
der Geschäftsstelle des Verwaltungsgerichtes Halle, Thüringer Str. 16 in 06112 Halle/S. ein-
zulegen. Sollte die Frist durch einen von Ihnen Bevollmächtigten versäumt werden, so würde 
dessen Verschulden Ihnen zugerechnet werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und 
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag enthalten, auch 
sollen zur Begründung dienende Tatsachen und Beweismittel angegeben werden. 
 
Eine Ausfertigung des Beschlusses und des festgestellten Planes für dieses Vorhaben liegen in den 
nachfolgend benannten Verwaltungsgemeinschaften zu den dort aufgeführten Zeiten zur 
Einsichtnahme aus: 
 
in der Verwaltungsgemeinschaft „Weida-Land“, Hauptstraße 43 in 06268 Nemsdorf-Göhrendorf 

 
vom 12.08.2009 bis zum 26.08.2009 

 
montags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
dienstags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
mittwochs 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
donnerstags 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
freitags   09:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Beschluss gegenüber den Betroffenen und denjenigen, 
die Einwendungen erhoben haben, als zugestellt. 
 
Der Planfeststellungsbeschluss kann nach der öffentlichen Bekanntmachung bis zum Ablauf der 
Rechtsbehelfsfrist von den Betroffenen und von denjenigen, die Einwendungen erhoben haben, 
schriftlich angefordert werden. 
 
Im Auftrag 
 
Desselberger 
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Bekanntmachung der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle 
 

 
Bekanntmachung nach dem LPlG LSA  

 
Öffentliche Auslegung des Entwurfs des Regionalen Entwicklungsplanes 

für die Planungsregion Halle mit Umweltbericht 
 
Gemäß § 17 Abs. 1 des Landesplanungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (LPlG LSA) vom 28. 
April 1998 (GVBl. LSA S. 255), zuletzt geändert durch Zweites Gesetz zur Änderung des 
Landesplanungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 19.12.2007 (GVBl. LSA S. 466) sind die 
Landkreise und kreisfreien Städte Träger der Regionalplanung. Sie erledigen diese Aufgabe als 
Zweckverbände nach Maßgabe des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) vom 
26.02.1998 (GVBl. LSA S. 81), zuletzt geändert durch Begleitgesetz zur Gemeindegebietsreform 
vom 14.02.2008 (GVBl. LSA S. 40), soweit des LPlG LSA keine abweichenden Regelungen trifft. 
Die Planungsregion Halle besteht aus der kreisfreien Stadt Halle (Saale) und den Landkreisen 
Burgenlandkreis, Saalekreis sowie dem Landkreis Mansfeld-Südharz mit dem Gebiet, dass dem 
Landkreis Mansfelder Land in den Grenzen vom 30.Juni 2007 entspricht, unter Berücksichtigung der 
nach diesem Zeitpunkt erfolgten und künftig erfolgenden Gemeindegebietsänderungen. 
 
Gegenwärtig erfolgt auf der Grundlage des Beschlusses Nr. I/03-2001 der Regionalversammlung 
der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle (RPGH) vom 29.03.2001 die Neuaufstellung des 
Regionalen Entwicklungsplans (REP) für die Planungsregion Halle. Mit Beschluss Nr. 06-2004 
vom 2. Juni 2004 hat die Regionalversammlung den 1. Entwurf des Regionalen 
Entwicklungsplanes für die Planungsregion Halle für das Beteiligungsverfahren gebilligt und 
freigegeben. Der Entwurf wurde den Beteiligten gemäß § 7 Abs. 3 LPlG LSA zugeleitet, im 
Internet veröffentlicht und gemäß § 7 Abs. 4 LPlG LSA öffentlich ausgelegt. Unter 
Berücksichtigung der Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts des Landes Sachsen-Anhalt 
am 11. November 2004 (Az. 2 K 144/01) wurde der Entwurf einer Strategischen Umweltprüfung 
gemäß der Richtlinie 2001/42 EG vom 27. Juni 2001 (SUP-RL) unterzogen. Für den nach dieser 
Überarbeitung vorliegenden 2. Entwurf des REP mit Umweltbericht wurde auf der Grundlage des 
Beschlusses Nr.: II/28-2006 das Beteiligungsverfahren nach Maßgabe der gesetzlichen 
Bestimmungen erneut und vollständig durchgeführt. Es erfolgte eine Auslegung gemäß § 3b sowie 
nach § 7 Abs. 4 LPlG LSA für die Dauer von 5 Wochen (Beschluss Nr.: II/29-2006). 

Am 20.04.2007 war die Regionale Planungsgemeinschaft Halle in einem Verfahren zur Errichtung 
von 2 WEA im Altlandkreis Mansfelder Land vor dem Oberverwaltungsgericht des Landes 
Sachsen-Anhalt beigeladen (Az. 2 L 110/04). Das Gericht äußerte rechtliche Bedenken bezüglich 
des Belanges Windenergienutzung im 2. Entwurf des REP. Unter Berücksichtigung des Urteils 
wurde der Belang Nutzung der Windenergie neu erarbeitet. Dazu hat die Regionalversammlung 
alte Beschlüsse aufgehoben, einen neuen Kriterienkatalog für den Belang Nutzung der 
Windenergie (Beschluss-Nr. III/06-2008) und eine Konzeption zur Ermittlung von Gebieten zur 
Nutzung der Windenergie (Beschluss-Nr. III/07-2008) beschlossen. Im Ergebnis der Umsetzung 
des Kriterienkatalogs und der Stufen 1 und 2 der Konzeption wurden am 28.11.2008 durch die 
Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle Gebiete für die Nutzung der 
Windenergie abgewogen und beschlossen. Diese wurden am 29.01.2009 durch die 
Regionalversammlung weiter qualifiziert und als Vorranggebiet (m. d. Wirkung EG) bzw. als 
Eignungsgebiet durch die Regionalversammlung abgewogen und beschlossen. (Beschlüsse-Nr.: 
III/08-2009 bis III/42-2009). 

Darüber hinaus hat die Regionale Planungsgemeinschaft in Umsetzung der Weisung des 
Ministeriums für Landesentwicklung und Verkehr (MLV) vom 24.06.2007 den Planentwurf 
gründlich überarbeitet. Danach erfolgte gemäß §7 Abs. 2LPlG LSA die Rechtsprüfung durch die 
oberste Landesplanungsbehörde. 
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Die Regionalversammlung hat am 26.05.2009 den Entwurf des Regionalen Entwicklungsplans für 
die Planungsregion Halle mit Umweltbericht vom 07.Mai 2009 als Grundlage für das weitere 
Aufstellungsverfahren beschlossen und für die gesetzlich vorgeschriebenen Verfahren zur 
Beteiligung der Behörden, Träger öffentlicher Belange, der Verbände und Vereinigungen sowie 
der Öffentlichkeit freigegeben (Beschluss-Nr.: III/63-2009). Darüber hinaus hat die 
Regionalversammlung mit Beschluss-Nr. III/64-2009 entschieden, den Planentwurf mit 
Umweltbericht nach § 3b S. 2 LPlG LSA sowie in den Kreis- und Gemeindeverwaltungen gemäß § 
7 Abs. 4 LPlG LSA für die Dauer von fünf Wochen öffentlich auszulegen. 
 
Der Entwurf des Regionalen Entwicklungsplans für die Planungsregion Halle mit Umweltbericht 
vom 07.Mai 2009 liegt daher in der Zeit  
 

vom 03. August 2009 bis 07. September 2009 
in den Kreis- und Gemeindeverwaltungen der Planungsregion Halle sowie am Dienstsitz der 
Regionalen Planungsgemeinschaft öffentlich aus. Er kann wie folgt eingesehen werden:  
in der Stadt Halle, Stadtplanungsamt, Technisches Rathaus, 06108 Halle (Saale), Hansering 
15 (5.Obergeschoss, Zimmer 519) zu den folgenden Sprechzeiten: 
Montag, Mittwoch, Donnerstag     9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Dienstag                                         9:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr 
Freitag                                            9:00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
in der Kreisverwaltung Burgenlandkreis, Kreisplanungsamt, 06667 Weißenfels, Am 
Stadtpark 6, Zimmer 112 zu den folgenden Dienststunden:  
Montag, Mittwoch, Donnerstag    8:30 Uhr bis 11:30 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Dienstag                                        8:30 Uhr bis 20:00 Uhr 
Freitag                                           8:30 Uhr bis 11:30 Uhr 
 
in der Kreisverwaltung des Landkreises Mansfeld-Südharz, Fachbereich 3, Bau /Umwelt/ 
Kreisplanung/ ÖPNV, 06526 Sangerhausen, Rudolf-Breitscheid-Straße 20/22, Haus 2, 
Zimmer 1.03 zu den folgenden Sprechzeiten: 
Montag                                          8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Dienstag                                        8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr 
Donnerstag                                    8:30 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr 
Freitag                                           8:30 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
in der Kreisverwaltung Saalekreis, Kreisplanungsamt, 06217 Merseburg, Domplatz 9, 
(Vorschloss) Zimmer 201 zu den folgenden Sprechzeiten:  
Montag, Mittwoch, Donnerstag    9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Dienstag                                        9.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
Freitag                                           9.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
 
im Verwaltungsamt der Verwaltungsgemeinschaft Weida-Land in 06268  
Nemsdorf-Göhrendorf, Hauptstraße 43, Nebengebäude Zi. 2  
gemäß Hauptsatzungen der VGem und Mitgliedsgemeinden während folgender Dienststunden  
Mo                     von  9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr              
Di                     von  9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 18.00 Uhr 
Mi                     von  9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
Do                     von  9.00 – 12.00 Uhr und 14.00 – 16.00 Uhr 
Fr                     von  9.00 – 12.00 Uhr 
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in den übrigen Gemeindeverwaltungen der Planungsregion  
sowie 
in der Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle, Willi- Brundert- Straße 4 
in 06132 Halle (Saale), 2. Obergeschoss, Zimmer 211 zu den folgenden Sprechzeiten aus 
Montag bis Donnerstag 9.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 15.00 Uhr 
Freitag               9.00 – 12.00 Uhr 

aus. 
Der Entwurf und der Umweltbericht sind unter der Adresse: www.regionale-
planung.de/halle/index.htm in das Internet eingestellt und können dort abgerufen werden.  
 
Innerhalb der Zeit der Auslegung vom 03. August 2009 bis 07. September 2009 können 
Hinweise, Anregungen und Bedenken zum Entwurf des Regionalen Entwicklungsplanes und 
zum Umweltbericht vorgebracht werden. Diese sind schriftlich oder zur Niederschrift in 
einer der vorbezeichneten Auslegungsstellen vorzubringen.  
 
Die Hinweise, Anregungen und Bedenken müssen den Vortragenden erkennen lassen. Aus den 
Hinweisen, Anregungen und Bedenken soll insbesondere erkennbar sein, welche Interessen, 
Belange oder sonstigen Gründe den vorgesehenen planerischen Ausweisungen bzw. dem 
Umweltbericht entgegenstehen oder von ihnen nicht berücksichtigt wurden und ob bzw. welche 
Einwände erhoben werden. 
 
Wir bitten darum, wenn möglich, der Geschäftsstelle der Regionalen Planungsgemeinschaft Halle 
die Hinweise, Anregungen und Bedenken per Email an die folgende Adresse 
annetta.kirsch@rpgh.sachsen-anhalt.de zu senden. 
 
 
 
Harri Reiche  
Vorsitzender  
Regionale Planungsgemeinschaft Halle  
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